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Stellungnahme / Antwort    
 
 
 

zu Anfrage Nr. AF/0101/2010 
 
 
 
 

der Stadtratssitzung am 04.11.2010   Punkt:       ö.S.. 
 
 
 
Betr.: Anfrage der SPD-Ratsfraktion: Gehweg Rübenacher Straße 
 
 
Stellungnahme/Antwort 
 

1. Sind unterdessen alle noch erforderlichen Grundstücke von Seiten der Stadt gekauft 
und alle erforderlichen Vorgänge (Eintragung Grundbuch, u. a.) abgeschlossen? 
Die von der  Umsetzung der Maßnahme betroffenen Grundstücksteilflächen wurden in 
der Zwischenzeit entweder angekauft oder für deren Inanspruchnahme liegt die 
Zustimmung des Eigentümers vor. Die grundbuchliche Umschreibung auf die Stadt 
Koblenz kann erst nach Schlussvermessung und deren Übernahme in das 
Liegenschaftskataster erfolgen. 
 

2. Wann wird die Maßnahme umgesetzt (Datum)? 
Die Ausführungsplanung befindet sich derzeit in Bearbeitung und soll bis zum Ende 
des 1. Quartals 2011 abgeschlossen werden. Unter der Voraussetzung, dass der  
Nachtraghaushalt 2010 rechtskräftig ist  und die Mittelfreigabe durch die ADD erfolgt, 
kann mit der Baumaßnahme im Sommer 2011 begonnen werden. 
 

3. Wann erfolgt die Ausschreibung der Maßnahme (Datum)? 
Mit der Ausschreibung (Vergabeverfahren) soll unmittelbar nach Fertigstellung der 
Ausführungsplanung begonnen werden (Anfang 2. Quartal 2011). 

 
 


